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Anfrage der Stadtratsfraktion Grüne Liste „IT-Ausstattung für Home-
Schooling“

I. Die Stadtratsfraktion Grüne Liste hat mit Schreiben vom 18.05.2020 um Mitteilung des aktuellen 
Stands des Verleihs von an den Schulen vorhandener IT-Ausstattung an Schüler*innen zur 
Unterstützung des Homeschoolings angefragt. 
Folgender Sachstand ist zu berichten:
Den Schulen wurde aufgrund der aktuell eingeschränkten Unterrichtssituation die Möglichkeit 
eingeräumt, in eigener Verantwortung an der Schule vorhandene mobile Endgeräte (Notebooks 
und Tablets) an Schüler*innen für das Home-Schooling zu verleihen. Die Erziehungsberechtigten, 
bzw. volljährige/n Schüler*innen schließen hierfür mit der Schule einen vom Schulverwaltungsamt 
zur Verfügung gestellten Leihvertrag.
Bisher wurden 33 solcher Verträge geschlossen (Eichendorff Mittelschule 27 iPads, Emmy-
Noether-Gymnasium 3 Notebooks, Max-und-Justine-Elsner-Grundschule 3 iPads). Weitere 
Anfragen liegen an der Berufsschule vor, auch dort wird der Bedarf befriedigt werden können.   
Sollten an einer Schule keine/nicht ausreichende Endgeräte verfügbar sein, stehen im 
Medienzentrum der Stadt Erlangen zusätzliche 16 iPads zur Verfügung, die ergänzend an 
Schüler*innen vermittelt werden können, die über kein eigenes Endgerät verfügen. Eine 
Nachfrage diesbezüglich ist bisher nicht erfolgt.
Ein fehlender Internetzugang für die Schüler*innen wurde bisher von den Schulen nicht 
thematisiert.
Im Jobcenter/Sozialamt kamen bereits frühzeitig Ende März/Anfang April 2020 Anfragen 
bedürftiger Familien auf eine IT-Ausstattung für Home-Schooling an. In Anbetracht der 
Notwendigkeit der Ausstattung und in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt wurden schnell 
umsetzbare gesetzliche Lösungen gefunden um die im Einzelfall erforderliche IT-Ausstattung zu 
gewähren:
Folgende Pauschalen können bewilligt werden:
PC oder Notebook oder Laptop:  300 €
Tablet:  150 €
Drucker und Zubehör (Tinte/Papier): 100 €
Bisher wurden ca. 30 Kindern (aus den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, AsylbLG und WoGG) eine 
Ausstattung bewilligt. 
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